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RS UVS Kärnten 1993/02/09 KUVS-
115/1/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1993

Rechtssatz

Es ist zulässig vom Halter auf die Person des Lenkers zu schließen, wenn der Halter trotz Fahrt im Ausland über die

Lenkereigenschaft keine Auskunft geben kann, er selbst ausdrücklich die Lenkereigenschaft in Abrede stellt und nicht

ausführt, aus welchen Gründen er über den tatsächlichen Lenker keine Angaben machen kann.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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